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Niederschrift über die Gemeinderatssitzung 

 

vom 29. November 2017 

 

 

Ort:  Sitzungssaal der Marktgemeinde Vasoldsberg 

 

Beginn:  18.30 Uhr 

 

Vorsitz:  Bürgermeister Johann Wolf-Maier 

 

Anwesend:  20 Gemeinderäte/Innen 

 

Zusätzlich anwesend:  --- 

 

Entschuldigt:  GR Christian Konrad 

 

Unentschuldigt:  --- 

 

Protokoll:  AL Ing. Karl Linhard 

 

ZuhörerInnen:  3 

 

 

 

Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 

 

Fragestunde 

 

 

 

Tagesordnung:  

 

 

Punkt 1.)  Berichte 

Punkt 2.) Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Gemeinderatssitzungs-

protokolls vom 27. September 2017 

Punkt 3.) Beratung und Beschlussfassung über die 30. Änderung des Flächenwidmungs-

planes 4.0, VF 4.30 „Generationenstraße“ 

Punkt 4.) Beschlussfassung über den Untervoranschlag 2018 der Volksschule Vasoldsberg 

Punkt 5.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Vereinbarung mit dem 

Roten Kreuz Steiermark betreffend Integrierte Sozial- und Gesundheitsdienste 

- Stundenkontingent für 2018 

Punkt 6.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Zusatzvereinbarung mit 

dem Roten Kreuz Steiermark über zusätzliche Einsatzstunden 2017 



 Gemeinderatssitzung 29. November 2017  

Seite 2 von 21 

 

Punkt 7.) Beratung und Beschlussfassung über zusätzliche Übernahme von Kosten für 

den Ankauf von Grundstücken für den Friedhof Hausmannstätten 

Punkt 8.) Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung des 2. und 3. Quartals 2017 

Punkt 9.) Allfälliges 

Punkt 10.) Personelles 

 (nicht öffentlich und vertraulich gemäß §59, Stmk. GemO) 

 

Zusätzliche TOP durch Dringlichkeitsanträge: 

 

Punkt 11.) Installierung einer Hundespielwiese 

Punkt 12.)  Förderung der Wirtschaft in der Gemeinde Vasoldsberg - Evaluierung und 

Überarbeitung der Betriebsförderrichtlinien 

Punkt 13.) Beschlussfassungen über Bedingungen, damit seitens der SPÖ einer Flächen-

widmungsplanänderung zur Umwandlung der Generationenstraße in eine Ver-

kehrsfläche (VF 4.30) zugestimmt werden kann 

 

 

Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 

 

Der Bürgermeister begrüßt alle Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sit-

zung.  

Für die heutige Sitzung ist GR Christian Konrad entschuldigt. 

 

Fragestunde: 

 

DI Weinhandl: Auf der L369, Höhe Büchlkapelle gibt es derzeit eine halbseitige Straßensperre. 

Weiß man, was das ist und wie lange es noch dauern wird? 

Bürgermeister: Es gibt Setzungen im Bereich der Straße. Man hat bereits dort gearbeitet, die Arbei-

ten konnten aber noch nicht abgeschlossen werden. Deshalb wurde der Bereich großräumig abgesi-

chert. Wie lange die Baustelle noch dauert, kann nicht angegeben werden.   

 

DI Weinhandl: Der Infoterminal vor dem Gemeindeamt - wird der gut gebucht und gibt es Auf-

zeichnungen, wie viele Zugänge er hat?  

Bürgermeister: Dies kann nachgefragt werden. Er wird gut genutzt, weil viele der Gewerbetreiben-

den ihn angenommen haben. Der Grundeintrag wird von der Gemeinde finanziert, sämtliche Firmen 

können sich dabei kostenlos eintragen lassen. Sollten die Firmen ein größeres Package haben wol-

len, müssen sie dies selbst bezahlen, aber der Grundeintrag ist für jeden Gewerbebetrieb kostenlos. 

Es wird gut angenommen, aufgrund dessen haben wir auch alle Firmen drinnen. Es gibt auch wie-

der neue Betriebe, die wir einladen werden sich dort eintragen zu lassen.  

DI Weinhandl: Die Zugänge kann man auch registrieren? 

Bürgermeister: Das müssen wir nachfragen, das kann man so nicht auswendig sagen.  

 

Premm: Gibt es heuer einen Eislaufplatz? 

Bürgermeister: Das kann ich noch nicht sagen, ob es so kalt wird. Wir werden auf alle Fälle die 

Vorbereitungen dazu im Bereich der multifunktionalen Sportanlage treffen.  
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Rieberer: Ein behindertengerechter Zugang zum Gemeindeamt wäre sinnvoll - ist so etwas ange-

dacht?? 

Bürgermeister: Warum, gibt es keinen? 

Vizebgm. Kaufmann: Und wie macht man als Rollstuhlfahrer die Tür auf? 

Bürgermeister: Indem man anläutet, und dann wird die Tür aufgemacht. Natürlich bei Amtstagen, 

das ist klar. Das bestehende System funktioniert recht gut. Wenn man anläutet, sollte es nicht das 

Problem sein. Das ist zurzeit der Stand. Weiterführend gibt es den Lift.  

Rieberer: Nein, es geht ihm hier nur um den Zugang. Alles andere ist ihm klar.  

Bürgermeister: Dass der Zugang zum Gemeindeamt ganz allgemein nicht sehr glücklich ist, ist uns 

allen klar. Es gibt eine relativ schwere Außentür, hier wäre eine Glasschiebetür sicher besser. 

Rieberer: Der Zustand ist für mich zurzeit nicht befriedigend, und vielleicht für ein paar andere 

auch. Auch die zweite Tür mit dem darauffolgenden Teppich ist nicht günstig.  

Bürgermeister: Die zweite Tür ist an den Amtstagen sowieso offen.  

Rieberer: Er war jetzt ein paar Mal da, und da war es relativ schwierig.  

 

Rieberer: Die Dauerparker am Sportplatz - wie wird dies in Zukunft geregelt? 

Bürgermeister: Was ist damit gemeint? 

Rieberer: Es geht um den Parkplatz unterhalb des Sportplatzes. Wie werden die Parkplätze dort ge-

kennzeichnet werden, damit es kein Dauerparkplatz wird? 

Bürgermeister: Dauerparker sind ihm derzeit nicht bekannt. Es gibt Lehrer, die tagsüber am oberen 

Parkplatz parken. Am unteren Parkplatz stehen zwei Busse mit einer Aufschrift, sollten diese ge-

meint sein, aber sonst sind ihm keine Dauerparker bekannt. Aber nachdem es einen neuen, zusätzli-

chen Parkplatz gibt, der von der SG Köflach im Bereich des Hauses Vasoldsberg 76a geschaffen 

wurde, sollte sich das Problem in Kürze erledigen.  

Rieberer: Nachdem dort in Zukunft Fahrzeuge nur kurzfristig abgestellt werden sollten (1-2 Stun-

den).  

Bürgermeister: Das kann aber durchaus auch länger sein, jedoch nicht über 24 Stunden, das ist auch 

nicht so vorgesehen. Es kann aber schon sein, wenn jemand mit dem öffentlichen Bus weiterfährt, 

dass das Auto dort einige Zeit steht, das wäre auch gescheit. Aber nicht über die 24 Stunden hinaus.  

Rieberer: Eine zeitliche Begrenzung für die Parkdauer wäre dort sicher sinnvoll.  

Bürgermeister: Das Projekt ist derzeit noch nicht fertig, wenn wir so weit sind, werden wir zeitge-

recht darüber reden.  

 

Vizebgm. Kaufmann: Die Verpflegung bei der 10-Jahres Feier der Marktgemeinde Vasoldsberg 

war nicht vorhanden. Warum war das so? 

Bürgermeister: Das stimmt überhaupt nicht. Es war dort sehr wohl alles vorhanden, nur wenn die 

Kinder nicht ins Buffet gehen und sich dort etwas nehmen, wo was vorbereitet wurde, ist schade. 

Zugestellt hat es ihnen niemand.  

Vizebgm. Kaufmann: Der Auftrittsort war ja nicht in der Schule.  

Bürgermeister: Das ist komplett egal. In der Mehrzweckhalle hat es sowieso nichts gegeben, nur 

den Festakt, weder etwas zu trinken, noch etwas zu essen. Das gesamte Buffet, und das wurde ihnen 

auch so gesagt, wurde oben in der Schule von den Schulkindern vorbereitet, und da war ausreichend 

für jeden etwas da.  

Vizebgm. Kaufmann: Dies sollte das nächste Mal noch besser kommuniziert werden.  

Bürgermeister: Es wurde nicht zugestellt, es wusste aber jeder Bescheid. 
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Vizebgm. Kaufmann: Die Musikschule hatte am vergangenen Sonntag einen Auftritt bei der Frau-

enbewegung. Werden sie bezahlt oder wie werden sie abgegolten? Nachdem dies keine Gemeinde-

veranstaltung ist, sondern eine Privatveranstaltung, sollten zumindest die Lehrer, die die Kinder be-

aufsichtigt haben, bezahlt werden.  

Bürgermeister: Sie wurden selbstverständlich auch bezahlt! 

 

Punkt 1.)  Berichte 

 

Der Bürgermeister bringt folgende Berichte: 

 

 die 2. Kinderkrippe im Objekt Hauptplatz 3 wurde von der zuständigen Abteilung mit Bescheid 

bewilligt 

 das Gemeindefest am 20. Oktober 2017 war ein großer Erfolg; es war eine würdige Feier, bei der 

die Kinder der Hügellandschule die komplette Bewirtung übernommen haben;  

 allgemeiner Straßenbau 

o die Sandstraße wurde fertig asphaltiert;  

o auch die Sanierung des Teilstückes Auerstraße wurde fertiggestellt  

o Oberflächenentwässerung Kerscheckstraße 

 Verhandlungen mit der Marktgemeinde Raaba-Grambach - Zuzahlung von insg.            

€ 75.000,00 zugesagt; 

o die Fa. Possehl hat bei verschiedenen Gemeindestraßen offene Asphaltfugen mit Bitumen 

vergossen; 

 die neue Zaunanlage am Sportplatz ist fast fertiggestellt - neue Betreuerhäuschen werden noch 

aufgestellt; 

 es gab einen weiteren Lokalaugenschein mit der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung be-

treffend Probebetrieb in der Sportstraße/Generationenstraße 

 die Buserschließung Vasoldsberg-Ost mit Sozialzentrum gibt es eventuell schon ab 1. Dezember 

2017 

 konstituierende Kommissionssitzung des Tourismusverbandes Region Laßnitzhöhe hat stattge-

funden; wir haben auch mehrere Projekte eingereicht: Blumenschmuck, Bewerbung Hügelland-

fest der Begegnung, „Lange Nacht der Musik“, Urelefant auf der Generationenwiese; 

 Bürgermeister d. D. Josef Baumhackl wurde mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steier-

mark ausgezeichnet; 

 der Voranschlag 2018 ist kurz vor der Fertigstellung und vor der Auflage; 

 

Anschließend stellt die GFV zwei Dringlichkeitsanträge: 

 

1. Installierung einer Hundespielwiese 

2. Förderung der Wirtschaft in der Gemeinde Vasoldsberg - Evaluierung und Überarbeitung der Be-

triebsförderrichtlinien 

 

Beide Anträge werden von der GFV vorgestellt.  

 

Der Bürgermeister bringt die Anträge, dass beide Punkte am Ende der Tagesordnung auf die heutige 

Gemeinderatssitzung genommen werden, zur Abstimmung.  
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Die Anträge werden vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Punkt 2.) Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Gemeinderatssitzungs-

protokolls vom 27. September 2017 

 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 27. September 2017 wurde allen Gemeinderäten/innen 

zeitgerecht zugestellt. Es wurde dazu ein schriftlicher Einwand von der GFV eingebracht: 

 

Zum Dringlichkeitsantrag GV Markus Konrad: 

M. Konrad bringt einen Dringlichkeitsantrag der FPÖ ein 

Bgm. gibt an, dass er nicht verstehe, weshalb dieser Antrag gestellt wird, da bei einer der letzten 

Vorstandssitzungen über die Förderung von Alarmanlagen von M. Konrad dagegen gestimmt wurde. 

Vbgm. Kaufmann klärt den Bgm. auf, dass Abstimmungsergebnisse des Vorstandes als auch von Aus-

schüssen bzw. wer wie im Vorstand bzw. Ausschuss abgestimmt hat, der Geheimhaltung unterliegen 

und keinesfalls in einer öffentlichen Sitzung erwähnt werden dürfen. 

Der Bgm. gibt zu, dass Vbgm. Kaufmann Recht hat und dass ihm das jetzt so passiert sei. 

 

Zu Punkt 10: 

Nicht protokolliert wurde die Aussage von: 

GR Weinhandl: wenn die Asphaltierung von Privatwegen gefördert wird ist darauf zu achten, dass das 

Wasser auf dem eigenen Grundstück zu entwässern und seitens der Gemeinde auch zu kontrollieren 

ist. 

 

Ein weiterer Einwand wurde von Vizebgm. Kaufmann - nach Erläuterung - zurückgezogen.  

 

Es wird über die beiden obigen Einwände kurz diskutiert.  

Der Bürgermeister stellt den Antrag, beide Einwände in das Protokoll aufzunehmen.  

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Punkt 3.) Beratung und Beschlussfassung über die 30. Änderung des Flächenwidmungs-

planes 4.0, VF 4.30 „Generationenstraße“ 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass es bereits sehr viele Diskussionen zu diesem Thema gegeben hat. 

Auch wurde in einigen Ausschusssitzungen das Thema Generationenstraße, Verkehrsberuhigung und 

Flächenwidmungsplanänderung ausgiebig erörtert. 

Der Plan für das Verkehrskonzept von der Landesstraße bis zur Volksschule wird nochmals vom 

Bürgermeister vorgestellt.  

Auch Vizebgm. Ing. Pfeiffer berichtet über umfangreiche Gespräche in den Ausschüssen (keine 

Durchzugsstraße, tw. Einbahnregelung, ev. zuerst Ausbaustufe 1, ...).  

Anschließend werden Bedingungen der SPÖ zu einer möglichen Zustimmung aus der Ausschusssit-

zung diskutiert.  

Die Diskussion darüber ist der SPÖ zu wenig, man will mittels Dringlichkeitsantrag einen Beschluss 

dazu. Darüber wird wieder diskutiert. Ein Großteil der Forderungen ist lt. Bürgermeister durch den 

Beschluss des Probebetriebes sowieso schon beschlossen.  
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Die Opposition möchte auf alle Fälle einen Beschluss fassen, dass die Ausbaustufe 1 (von der Ge-

meindestraße bis nach dem Kindergarten) zuerst umgesetzt wird, bevor weitere Baumaßnahmen fol-

gen. Dazu sollen alle ÖVP Gemeinderäte eine schriftliche Erklärung unterfertigen.  

Vizebgm. Kaufmann erläutert dazu, dass es ein Glaubwürdigkeitsproblem gibt, nachdem es bereits 

zwei Gemeinderatsbeschlüsse zur Umsetzung der Ausbaustufe 1 gibt, keiner davon aber umgesetzt 

wurde. Außerdem wurde auch bei der Förderstelle seit 2013 kein Förderantrag gestellt. Dies wird 

seitens des Bürgermeisters in strikter Abrede gestellt, schließlich wurden seinerzeit durch die Oppo-

sition Probleme verursacht (Sitzstreik), und daher von Seiten des Landes der Bau der Verkehrsberu-

higung im Bereich Schulzentrum zurückgestellt. 

Es wurde auch darüber diskutiert, wer den Dringlichkeitsantrag mit den geforderten Punkten der SPÖ 

stellen sollte.  

GR Michael Ortner kritisiert den Bürgermeister und seine Sitzungsführung. Wenn man die kleinen 

Punkte erfüllt hätte, wäre vieles leichter gegangen.  

 

Daraufhin stellt der Bürgermeister folgenden Dringlichkeitsantrag: 

 

Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes: Punkt 13.) Beschluss von Bedingungen für 

eine Zustimmung der SPÖ zur Flächenwidmungsplanänderung Generationenstraße: 

a) Beschluss, dass kein Vollausbau der Straße stattfindet, sollte keine Förderung fließen 

b) Nochmaliger Beschluss, dass mit der Ausbaustufe 1 begonnen wird 

c) Beschluss über die Festlegung einer Einbahnregelung. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Weiterer Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters: 

 

Dass Punkt 13.) sofort behandelt wird, und nicht erst am Ende der Sitzung. 

 

Es wird darüber diskutiert, dass zuerst der Punkt 3.) abgeschlossen werden muss, bevor ein Dring-

lichkeitsantrag behandelt werden kann. Der Bürgermeister möchte daraufhin den Punkt 3.) aussetzen, 

damit der Dringlichkeitsantrag sofort behandelt werden kann. Darüber wird heftig debattiert.  

 

Man kommt überein, über den Punkt 3.) abzustimmen und dann - mittels Dringlichkeitsantrages - 

nach Behandlung der vorigen Dringlichkeitsanträge, den Punkt 3.) wieder auf die Tagesordnung zu 

nehmen. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgenden Beschlussvorschlag für die 30. Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes (Änderung Generationenstraße) anzunehmen: 

 

Gemäß § 39 Abs 1 Z 3 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 in der Fassung 

LGBl. 139/2015 beschließt der Gemeinderat der Marktgemeinde Vasoldsberg im Rahmen seiner heu-

tigen Sitzung die Änderung 4.30 im Flächenwidmungsplan vorzunehmen. Weiters beschließt der Ge-

meinderat den Wortlaut zur gegenständlichen Änderung.  
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Mit der gegenständlichen Änderung soll entlang des Sportplatzes eine Verkehrsfläche „Generationen-

straße“ inklusive Parkplätzen ausgewiesen werden.  

Die Anhörung der Anrainer und Betroffenen wurde im Sinne von § 39 Abs 1 Z 3 Steiermärkisches 

Raumordnungsgesetz 2010 idgF durchgeführt. Zur beabsichtigten Änderung langten folgende Stel-

lungnahmen im Gemeindeamt ein. 

1. Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, Mag. Schwaberger, mit Schreiben vom 
11.04.2016 zu GZ ABT13-10.200-59/2016-11 

In der Stellungnahme wird auf die Lage innerhalb des HQ30 und HQ100 des Ferbersbaches 

hingewiesen. Da die wasserrechtliche Bewilligung den Anhörungsunterlagen nicht beige-

schlossen war, können etwaige Nutzungskonflikte seitens der Abteilung 13 nicht geprüft wer-

den. Weiters ist das Ausmaß des Hochwasserstandes zu prüfen, insbesonders im Hinblick auf 

die Parkplätze.  

Stellungnahme der Örtlichen Raumplanung: 

Für die Generationenstraße wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung mit 

Bescheid vom 15.03.2013 zu GZ 3.0 – 6/2013 aufgrund der teilweisen Lage im HQ30 eine 

wasserrechtliche Bewilligung erteilt. Weiters liegt eine wasserrechtliche Überprüfung der An-

lage mit Bescheid vom 23.10.2014 zu GZ 3.0 – 6/2013 vor. Diese Unterlagen werden den end-

gültigen Änderungsunterlagen beigelegt. 

Im Zuge der Anhörung wurde auch die Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum angehört, 

wobei vorerst innerhalb der Anhörungsfrist keine Stellungnahme erfolgte. Erst mit 23.06.2016 

(nach Anhörungsfrist) wurde eine Stellungnahme übermittelt.  

In dieser wasserbautechnischen Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung, Abtei-

lung 16 – Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum (Wasser, Umwelt und Baukultur), DI 

Maier, mit Schreiben vom 23.06.2016 zu GZ 802.004-24/2012-36, wird bestätigt, dass die Ge-

nerationenstraße wasserrechtlich bewilligt und deren Fertigstellung überprüft wurde. 

Auszug aus der Stellungnahme: 

Die gegenständliche Straße wurde aus Basis dieser Bewilligung errichtet und an das Urge-

lände angepasst eingebaut. Es wird festgestellt, dass der aktuelle Bestand der Generationen-

straße bei HQ100 des Ferbersbaches mit mittleren Wassertiefen von 0,0 bis 0,1 m betroffen ist. 

Die Fließgeschwindigkeiten sind mit ca. 0,1 m / s im unteren Gefährdungsbereich anzusetzen. 

Die eigentliche Vorflut des Ferbersbaches liegt im mittleren Abstand mit ca. 35 m entfernt 

vor.  

Aus Sicht der Baubezirksbehörde Steirischer Zentralraum bleiben demnach die auftretenden 

Gefährdungsszenarien überschaubar und wird zur Umwidmung in eine Verkehrsfläche dem-

nach kein wasserwirtschaftlicher Einwand erhoben.  

Weiters wird festgestellt, dass bei HQ30 im Wesentlichen keine Lage des Straßenkörpers im 

HQ30 Hochwasserabflussgebiet besteht.  

Der Bereich des Parkplatzes ist teilweise hochwasserfrei bzw. im Randbereich des HQ100 des 

Ferbersbaches situiert. Gemäß der Stellungnahme der BBL Steirischer Zentralraum besteht für 

das HQ100 Ereignis eine Wassertiefe von 0,00 m bis maximal 0,10 m.  

Bei den gegenständlichen Parkplatzflächen handelt es sich um keine Dauerparkplätze, son-

dern werden Fahrzeuge für die Dauer von Sportveranstaltungen kurzfristig abgestellt.  
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Aufgrund der vorliegenden wasserrechtlichen Bewilligung der Generationenstraße und der 

Lage der Parkplätze im Randbereich eines HQ100 mit zeitweiligen, geringfügigen Wassertiefen 

von 0 bis maximal 10 cm, kann festgestellt werden, dass keine Nutzungskonflikte zu erwarten 

sind.  

Somit kann festgestellt werden, dass sowohl eine wasserrechtliche Bewilligung, als auch eine 

Stellungnahme der Baubezirksleitung vorliegen, wonach kein wasserwirtschaftlicher Einwand 

gegen die Umwidmung der Straße erhoben wird. Weiters besteht aufgrund der geringfügigen 

Wassertiefen und der kurzen Parkdauer kein Nutzungskonflikt.  

Insofern wird den Forderungen in der Stellungnahme entsprochen und resultiert daraus eine 

Stattgabe.  

Gemeinderat: Stattgabe  

 

2. Anna Zechner, vertreten durch Angelika Premm, mit zwei Schreiben vom 11.04.2016 

Es wird Einwand gegen die Änderung erhoben. Als Begründung wird angeführt, dass eine Bau-

verhandlung vor der Umwidmung nicht rechtens sein kann und die Verfahrensvorschriften 

nach §38 StROG nicht eingehalten wurden.  

Weiters wird angeführt, dass es eine Zusage von Alt-Bgm. Baumhackl gibt, wonach durch den 

Verkauf der Grundflächen Zechner an die Gemeinde eine Verkehrsentlastung errichtet wer-

den könnte und niemals eine Durchzugsstraße entstehen wird.  

Stellungnahme der Örtlichen Raumplanung: 

§38 des Stmk. Raumordnungsgesetzes regelt das Verfahren zur Erlassung und Änderung des 

Flächenwidmungsplanes. Entgegen der Meinung der Einwender wurde die Änderung gemäß 

§39 „Vereinfachtes Verfahren bei Änderung eines Flächenwidmungsplanes“ durchgeführt. 

Dementsprechend sind die Bestimmungen des §39 anzuwenden, wobei festzustellen ist, dass 

die Voraussetzungen für die Durchführung des Vereinfachten Verfahrens gegeben sind. Sei-

tens der Landesregierung wurde kein Einwand gegen die Durchführung des vereinfachten 

Verfahrens erhoben. Somit sind die Einwände zu den Punkten §38 Pkt. 1, 3 und 4 sowie be-

treffend das Entwicklungskonzept nicht zutreffend.  

Seitens der Marktgemeinde liegt das Hauptinteresse an der Generationenstraße in der Schaf-

fung von Parkmöglichkeiten für den Sportplatz und die Mehrzweckhalle, um der Zielsetzung 

einer geordneten Parkraumbewirtschaftung im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstal-

tungen gerecht zu werden. Gleichzeitig wird hierdurch erreicht, dass die Parkplätze weiter 

entfernt vom Wohngebiet situiert werden. Die Parkplätze sollen über zwei Zufahrtsmöglich-

keiten erreichbar sein, sodass die Generationenstraße eine Anbindung im Norden über die 

„Gemeindestraße“ und im Süden über die Landesstraße hat. Dies hat zur Folge, dass der Zu-

fahrtsverkehr zu den Parkplätzen sich auf die beiden Erschließungen aufteilt und nicht das 

gesamte Verkehrsaufkommen aus Norden kommt.  

Bei der Generationenstraße handelt es sich um eine kurvige Straße, welche nicht unmittelbar 

als Verbindungsstraße erkennbar ist. Der Hauptzweck der Generationenstraße ist die Erschlie-

ßung des Sportplatzes und der Mehrzweckhalle mit den zugehörigen Parkplätzen. 

Die Schaffung einer verkehrstechnisch optimierten Infrastruktur ist eine wichtige Zielsetzung 

der Gemeinde und entspricht die Errichtung der Generationenstraße dieser Zielvorgabe. Die 
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Wegführung scheint nicht zur Nutzung als Durchzugsstraße zu verleiten und ist das Verkehrs-

aufkommen nur bei Veranstaltungen punktuell erhöht zu erwarten.  

Daher wird dem Gemeinderat empfohlen, dem Einwand in allen Punkten nicht stattzugeben.  

Gemeinderat: Nichtstattgabe 

3. Amtes der Stmk. Landesregierung, Abteilung 16 ς Baubezirksleitung Steirischer Zentral-
raum (Wasser, Umwelt und Baukultur), DI Maier, mit Schreiben vom 23.06.2016 zu GZ 
802.004-24/2012-36  

In der Stellungnahme wird auf die wasserrechtliche Bewilligung und die Errichtung der Straße 

auf Urgeländenivau hingewiesen. Aus Sicht der Baubezirksbehörde Steirischer Zentralraum 

bleiben demnach die auftretenden Gefährdungsszenarien überschaubar und wird zur Umwid-

mung in eine Verkehrsfläche demnach kein wasserwirtschaftlicher Einwand erhoben.  

Weiters wird festgestellt, dass bei HQ30 im Wesentlichen keine Lage des Straßenkörpers im 

HQ30 Hochwasserabflussgebiet besteht.  

Gemeinderat: zur Kenntnis genommen 

 

Unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen liegen sämtliche Voraussetzungen für die 

Durchführung der Änderung im Sinne des §39 (1) Z.1 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 

2010 idF LGBl 139/2015 vor und wird die Änderung wie folgt beschlossen:  

1) Teilflächen der Grundstücke 827/2, 833 und 845/2 KG Premstätten bei Vasoldsberg in einem 
Gesamtausmaß von ca. 2.640 m², werden als Verkehrsfläche gem. §32 Abs 1  StROG 2010 idF 
LGBl 139/2015 für den fließenden Verkehr ausgewiesen.  

2) Eine Teilfläche des Grundstücks 827/2 KG Premstätten bei Vasoldsberg in einem Gesamtaus-
maß von ca. 960 m², wird als Verkehrsfläche gem. §32 Abs 1  StROG 2010 idF LGBl 139/2015 
für den Ruhenden Verkehr (Parkplatz) ausgewiesen.  

Auf dem Areal des Parkplatzes ist die Errichtung von Garagen, Flugdächern oder sonstigen 
Gebäuden nicht zulässig.  
 

Die planliche Darstellung (Projekt-Nr. 2016/05), bestehend aus Alt- und Neu-Zustand, verfasst von 

MALEK Herbst Architekten ZT GmbH, stellt einen Bestandteil dieses Beschlusses dar. 

 

Aufgrund des von der Landesregierung ausgesprochenen Genehmigungsvorbehaltes ist 

§39 (2) STROG 2010 anzuwenden. Die Beschlussunterlagen des Gemeinderates werden gemäß 

§38 (9) STROG 2010 idgF der Steiermärkischen Landesregierung vorgelegt. Die Rechtskraft dieses Be-

schlusses bedarf einer Genehmigung durch die Landesregierung. 

Aufgrund des o.a. Sachverhaltes wurde die vorbeschriebene Änderung vom Gemeinderat einstim-

mig/mehrheitlich* beschlossen.  

* Für diesen Beschluss ist mindestens 2/3 Mehrheit erforderlich.  

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat mit 11 : 9 Stimmen mehrheitlich angenommen.  
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Dagegen stimmten Vizebgm. Kaufmann, die Gemeinderäte Premm, Rieberer, DI Weinhandl, GV 

Markus Konrad, Bausch, Schloffer, Ortner Hanns-Joachim und Ortner Michael.  

 

Damit war die erforderliche 2/3-Mehrheit nicht gegeben.  

 

Der Bürgermeister stellt nochmals (da er beim 1. Mal inmitten des Tagesordnungspunktes 3. gestellt 

wurde) folgenden Dringlichkeitsantrag:  

 

Den Punkt 13.) zusätzlich auf die Tagesordnung zu nehmen.  

Punkt 13.)  Beschluss von Bedingungen für eine Zustimmung der SPÖ zur Flächenwidmungs-

planänderung Generationenstraße: 

a) Beschluss, dass kein Vollausbau der Straße stattfindet, sollte keine Förderung fließen 

b) Nochmaliger Beschluss, dass mit der Ausbaustufe 1 begonnen wird 

c) Beschluss über die Festlegung einer Einbahnregelung. 

 

Michael Ortner will noch festgeschrieben haben, dass es 40% Förderung Seitens des Landes sein 

müssen.  

Der Bürgermeister will sich nicht auf die 40% festlegen, wenn es 30% oder 35% Förderung sind, 

muss es auch gehen.  

 

Der Bürgermeister bringt seinen Antrag, dass der Punkt 13.), wie oben formuliert, mit seinen 3 Eck-

punkten auf die Tagesordnung genommen wird, zur Abstimmung.  

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat mit 19 : 1 Stimme mehrheitlich angenommen.  

 

Dagegen stimmte GR Peter Rieberer. 

 

Anschließend stellt der Bürgermeister den weiteren Dringlichkeitsantrag, dass der Punkt 13.) sofort, 

und nicht erst am Ende der Sitzung behandelt wird. 

 

Der Antrag wurde mehrheitlich mit 11 : 9 Stimmen angenommen.  

 

Dagegen stimmten Vizebgm. Kaufmann, die Gemeinderäte Premm, Rieberer, DI Weinhandl, GV 

Markus Konrad, Bausch, Schloffer, Ortner Hanns-Joachim und Ortner Michael. 

 

Schließlich stellt der Bürgermeister einen weiteren Dringlichkeitsantrag, und zwar, dass der Tages-

ordnungspunkt 3.) Flächenwidmungsplanänderung Generationenstraße nochmals auf die Tagesord-

nung der heutigen Sitzung genommen, und am Ende der heutigen Sitzung behandelt wird.  

Über diese Vorgehensweise wird heftig debattiert.  

 

Der Antrag wurde mehrheitlich mit 11 : 9 Stimmen angenommen.  

 

Dagegen stimmten Vizebgm. Kaufmann, die Gemeinderäte Premm, Rieberer, DI Weinhandl, GV 

Markus Konrad, Bausch, Schloffer, Ortner Hanns-Joachim und Ortner Michael. 
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Punkt 13.) Beschlussfassungen über Bedingungen, damit seitens der SPÖ einer Flächen-

widmungsplanänderung zur Umwandlung der Generationenstraße in eine Ver-

kehrsfläche (VF 4.30) zugestimmt werden kann 

 

Die im Ausschuss besprochenen Bedingungen werden nochmals vorgestellt 

a) Beschluss, dass kein Vollausbau der Straße stattfindet, sollte keine Förderung fließen 

b) Nochmaliger Beschluss, dass mit der Ausbaustufe 1 begonnen wird 

c) Beschluss über die Festlegung einer Einbahnregelung. 

und darüber wird diskutiert. Die Punkte a) bis c) werden diskutiert und tw. auch umformuliert und 

ergänzt.   

GR Hanns-Joachim Ortner stellt daraufhin den Antrag, die Sitzung für 5 Minuten zu unterbrechen 

und die Beschlussformulierung am Word vorzubereiten, damit diese dann beschlossen werden kann.  

 

Die genaue Formulierung wird nochmals besprochen und diskutiert.  

 

Anschließend wird die Sitzung vom Bürgermeister für einige Minuten unterbrochen, damit der Be-

schlussvorschlag am PC formuliert werden kann. 

 

Die Sitzung wird nach einigen Minuten vom Bürgermeister wieder eröffnet. 

 

Der Beschlussvorschlag A) bis C) wird verlesen. Es wird darüber diskutiert, ob Ausbaustufe 1 auch 

umgesetzt werden soll, wenn es keine Förderungen gibt. DI Weinhandl bzw. die Opposition mit Aus-

nahme der SPÖ wollen bei der Formulierung nicht mitgehen (Bauabschnitt 1 soll, unabhängig von 

einer Förderzusage, auf jeden Fall umgesetzt werden). Diskussion auch über den Fördersatz von 40%.  

 

Der Bürgermeister will auch einen Punkt D) mitbeschließen, dass A) bis C) nur Gültigkeit haben, 

wenn es eine 2/3-Mehrheit für die Flächenwidmungsplanänderung Generationenstraße gibt. Auch 

darüber wird diskutiert.  

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Formulierung für eine weitere Vorgehensweise betref-

fend des Ausbaues der Sport- bzw. Generationenstraße, sowie für den Bau einer Verkehrsberuhigung 

im Bereich des Schul- und Kindergartenzentrums anzunehmen: 

 

A) Kein Vollausbau der Sport- und Generationenstraße, wenn keine Förderung 
fließt. Baubeginn von Abschnitt 1 und aller weiteren Abschnitte erst, wenn eine För-
derzusage von 40% gegeben ist. 
 
 
B) Nochmaliger Beschluss, dass mit Ausbaustufe 1 begonnen wird und diese auch 
abgeschlossen wird, bevor andere Ausbaustufen begonnen werden. 
  
C) Beschluss über Festlegung einer Einbahnregelung in der Sportstraße und Errich-
tung eines Fahrverbotes: 
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Die Sportstraße ist als Einbahnstraße zu führen, und ein Fahrverbot mit einer Aus-
nahmeregelung Zufahrt zum Schulzentrum, Kindergärten, Mehrzweckhalle, Sport-
anlagen und Anrainer zu erlassen.  
 
D) Des Weiteren wird beschlossen, dass die Punkte A) bis C) nur Gültigkeit haben, 
wenn es für den erforderlichen Gemeinderatsbeschluss betreffend Umwidmung der 
Generationenstraße in Verkehrsfläche, beschrieben in TOP 3.) der Gemeinderats-
sitzung vom 29. November 2017, die erforderliche 2/3 Mehrheit gibt. 

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat mit 13 : 7 Stimmen mehrheitlich angenommen. 

 

Dagegen stimmten Vizebgm. Kaufmann, GV Markus Konrad, sowie die Gemeinderäte Premm, Rie-

berer, DI Weinhandl, Bausch und Schloffer. 

 

Anmerkung Vizebgm. Kaufmann: „Eine Zustimmung, die mit einfacher Mehrheit wieder abgewählt 

werden kann, um eine 2/3 Mehrheit zu erlangen, finde ich schlechter Geschmack“. 

 

Punkt 4.) Beschlussfassung über den Untervoranschlag 2018 der Volksschule Vasoldsberg 

 

Der Untervoranschlag der Volksschule Vasoldsberg für 2018 wird kurz vorgestellt. Er ist bereits im 

Rahmen einer Schulausschusssitzung erörtert und vorbereitet worden.  

 

Antrag und Beschluss: 

 

GR Czerny stellt den Antrag, den Untervoranschlag 2018 der Volksschule Vasoldsberg - wie in Bei-

lage A vorbereitet - anzunehmen und zu beschließen.  

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 5.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Vereinbarung mit dem 

Roten Kreuz Steiermark betreffend Integrierte Sozial- und Gesundheitsdienste 

- Stundenkontingent für 2018 

 

Auch für das Jahr 2018 hat das Rote Kreuz Steiermark ein Stundenkontingent betreffend Integrierte 

Sozial- und Gesundheitsdienste vorgelegt. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf € 62.579,00. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

GR Bartoska stellt den Antrag, die Vereinbarung mit dem Roten Kreuz Steiermark über Einsatzstun-

den 2018 für die Integrierten Sozial- und Gesundheitsdienste, wie in Beilage B dargestellt, anzuneh-

men. Vorläufige Kosten für die Gemeinde für 2018: € 62.579,00.  

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  
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Punkt 6.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Zusatzvereinbarung mit 

dem Roten Kreuz Steiermark über zusätzliche Einsatzstunden 2017 

 

Das Ende 2016 mit dem Roten Kreuz Steiermark abgeschlossene Stundenkontingent für 2017 betref-

fend der Integrierten Sozial- und Gesundheitsdienst war nicht ausreichend, und so ist heute eine Zu-

satzvereinbarung mit zusätzlichen Einsatzstunden zu beschließen. Es geht um zusätzlich 150 Stunden 

Hauskrankenpflege mit Kosten von € 3.301,50. 

 

Antrag und Beschluss:  

 

GR Prof. DI Dr. Puchinger stellt den Antrag, die Zusatzvereinbarung mit dem Roten Kreuz Steier-

mark für 2017 , wie in Beilage C dargestellt, mit zusätzlichen Kosten von € 3.301,50 anzunehmen.  

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 7.) Beratung und Beschlussfassung über zusätzliche Übernahme von Kosten für 

den Ankauf von Grundstücken für den Friedhof Hausmannstätten 

 

Es geht hier um den Kauf von zwei Grundstücken in den Jahren 2004 und 2005 für die Friedhofser-

weiterung in Hausmannstätten.  

Beim Grundstückskauf 2004 (Grst. Nr. 470/3, KG. Hausmannstätten) hat sich die Gemeinde Vasolds-

berg nur mit 50% der aufzuteilenden Grundstückskosten beteiligt. Begründet wurde dies damit, dass 

die Gemeinde Vasoldsberg in absehbarer Zeit einen eigenen Friedhof errichten wird, und daher nicht 

so viel Platz benötige. Die zweiten 50% des damaligen Anteils von Vasoldsberg wurden auf die drei 

betreffenden Gemeinden aufgeteilt. Die anteiligen Kosten betragen jeweils: 

 

Hausmannstätten    € 14.418,53 samt Nebenkosten 

Raaba-Grambach    €   7.999,44 samt Nebenkosten 

Gössendorf     €   1.580,33 samt Nebenkosten 

 

Nachdem der Friedhof in Vasoldsberg noch nicht umgesetzt wurde, wurde die Gemeinde von den 

drei o. a. Gemeinden auf Zahlung der aushaftenden Summen geklagt, diese Klage aber wegen Unzu-

ständigkeit des Gerichtes zurückgewiesen.  

 

Beim Grundstückskauf 2005 (Grundstücksnr. 470/7, KG. Hausmannstätten) wurde der Anteil von 

Vasoldsberg zu 100% von der Marktgemeinde Hausmannstätten übernommen. Hier geht es um einen 

Betrag in der Höhe von € 14.817,54 samt Nebenkosten.  

 

Nach einigen Verhandlungen des Bürgermeisters mit der Marktgemeinde Hausmannstätten konnte 

man sich jetzt einigen, dass die Gemeinde Vasoldsberg die aushaftenden Beträge an die drei Gemein-

den bezahlt. Und dazu ist heute der entsprechende Gemeinderatsbeschluss zu fassen.  
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Antrag und Beschluss:  

 

GR Martin Konrad stellt den Antrag, die aushaftenden anteiligen Beträge der Marktgemeinde Va-

soldsberg für den 2004 und 2005 getätigten Ankauf von Grundstücken zur Friedhofserweiterung in 

Hausmannstätten (Grst. Nr. 470/3 und 470/7, je KG. Hausmannstätten) in der Höhe von  

 

€ 30.094,03  an die Marktgemeinde Hausmannstätten 

€   7.999,44  an die Marktgemeinde Raaba-Grambach, und  

€   1.580,33  an die Marktgemeinde Gössendorf  

 

zu bezahlen.  

 

Zur näheren Erläuterung siehe auch die Skizze in der Beilage D.  

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 8.) Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung des 2. und 3. Quartals 2017 

 

Der Bürgermeister ersucht den Obmann des Prüfungsausschusses, GR Michael Ortner um seine Be-

richte. 

 

Bericht 2. Quartal: 

 

 

Betrifft:  Prüfungsbericht 2.Quartal 2017 

 

Anwesend:  

GR Bausch Manuel, GR Bartoska Peter, GR Czerny Florian, GR Ortner Michael, GR Rieberer 

Peter, GR Walter Roman entschuldigt sich und kommt später 

 

Protokoll: Sekr. Adler  

 

Prüfungszeitraum: von 1.4. bis 30.06.2017 

 

1.)  Hr. Czerny Florian eröffnete die Sitzung um 18.30 Uhr und stellte die Beschlussfähig-

keit fest.  

 

2)  Neuwahl des Obmannes: im Gemeinderat wurde Herr Ortner Michael zum Mitglied 

des PA gewählt. Im PA wurde dieser einstimmig mittels Handzeichen zum neuen Obmann 

gewählt. 

 

Herr GR Roman Walter kommt um 18.35 

 

3)  Prüfung 2. Quartal 2017: 

Gebarungsummen und Geldbestände  

Anlässlich der heute stattgefundenen Kassenprüfung über das 2. Quartal 2017 wurden fol-

gende Feststellungen getroffen: 
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Barkasse 30.06.2017 2.801,47            

Gde Konto 30.06.2017 646.515,21-        

MS-Konto 30.06.2017 52.259,48          

Summe 591.454,26-        

Gesamt Einnahmen 3.785.581,91     

Ausgaben 3.883.177,56-     

Summe 97.595,65-          

 

 

Die Gebarungssummen per 30.06.2017 wurden überprüft und deren Vollständigkeit und Rich-

tigkeit bestätigt.  

Es besteht eine Rücklage per 30.06.2017 von 334.298,-- auf dem PSK-Konto 516-066962. 

 

Zu RE743 Reparatur und Pickerl Unimog am 10.05.2017 

 

Warum haben sich so umfangreiche Instandsetzungen im Zuge der Pickerlüberprüfung erge-

ben? Vorheriger Schaden? 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Es gab natürlich keinen vorherigen Schaden. Die Reparaturen waren für das Pickerl 

erforderlich. Der UNIMOG ist Baujahr 2009 und macht sehr viele Stunden - div. Re-

paraturen werden nun mit der Zeit erforderlich. Beim „Pickerl“ gibt es keine Kompro-

misse, wenn es zu machen ist, ist es zu machen.  

 

Zu RE896 Fa. Hutter Reparatur Rasenmäher Traktor John Deere 

 

Welche Reparaturen wurden vorgenommen? Es wurde keine genaue Beschreibung der Rech-

nung hinzugefügt! 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Die Fa. Hutter wurde beauftragt, die Aufhängung des alten Mähwerkes zu reparieren 

und auch zu verstärken. Ein neues Mähwerk hätte rd. € 2.000,- gekostet und wäre nicht 

rentabel gewesen. Daher war die Reparatur notwendig und wichtig und natürlich auch 

billiger. 

 

Zu RE582 Fa. Rauch Waagen 

 

Wie konnte es passieren, dass eine Rechnung von September 2016 erst im April 2017 bezahlt 

wurde? Ein Kommunikationsfehler wurde bereits angegeben aber eine genauere Beschrei-

bung des Ablaufs ist gewünscht. 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Zum Ablauf selbst: Man hat festgestellt, dass die Brückenwaage nicht funktioniert. 

Man hat dann die dementsprechende Firma verständigt, die geprüft hat, was die Ursa-

che ist. Die Ursache war zuerst schwer zu finden. Dann wusste man nicht, ob das 

Ganze mit einem Blitzschaden oder einer Überspannung zu tun hatte, dies musste von 

einem Sachverständigen geprüft werden. In weiterer Folge wurde es als Blitzschaden 

anerkannt und auch von der Versicherung bezahlt, aber an uns überwiesen. Man hat 

wahrscheinlich angenommen, dass die Versicherung den Schaden an die ausstellende 
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Firma überweist. Es ist aber so üblich, dass der Vertragspartner die Schadenssumme 

ausbezahlt bekommt. Und dann war es auch ein Kommunikationsfehler und es ist an 

uns gelegen. Allerdings war es dann sowieso erst rd. 1 Monat vorher, bevor die Rech-

nung bezahlt wurde. Also es war letztlich ein Kommunikationsfehler, aber der Ablauf 

selbst und die Prüfung war recht umfangreich und auch die Firma selbst konnte nicht 

sofort sagen, warum das kaputtgehen kann.  

 

Bezugnehmend auf RE 455 Reparatur Tor von Fa. Holler, Leibnitz 

 

Vielleicht sollte man vorher überlegen, ob diese Reparatur nicht auch ein Einheimischer hätte 

vornehmen können oder zumindest vorher mehrere Angebote eingeholt werden sollten. 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Das Einfahrtstor wurde seinerzeit von der Fa. Holler Tore hergestellt und montiert. 

Nach einem Anfahrtsschaden musste dieses wieder repariert werden. Die Kosten dafür 

wurden mit der Versicherung des Lenkers abgewickelt bzw. hat ein Sachverständiger 

den Schaden besichtigt und auch Kontakt mit der Fa. Holler aufgenommen. Der SV 

hat die Kosten erhoben und auch freigegeben. Daher wurde der Schaden auch von der 

Fa. Holler repariert. Wir haben damit eigentlich nichts zu tun gehabt.   

 

Er wird kurz darüber diskutiert, ob die Frage auch ausreichend beantwortet wurde. Es ging 

darum, warum nicht unsere Firmen hier eingeschaltet wurden. Diese werden immer einge-

schaltet, bestätigt der Bürgermeister. Hier war es Sache der Versicherung.  

 

4)  Prüfung der Generationenstraße: Aufstellung sämtlicher Rechnungen 
Fragestellung zum Thema Hochwasserschutz: Was wurden für Maßnahmen für den Hoch-

wasserschutz im Bereich Sportstätte im Zuge der Bauarbeiten unternommen? Höhe der Kos-

ten?  

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Es wurden sämtliche Maßnahmen, die im Zuge eines wasserrechtlichen Bescheides 

für den Hochwasserschutz im Bereich des Sportplatzes vorgeschrieben wurden, um-

gesetzt.  

Dabei handelt es sich lt. dem von der Wasserrechtsbehörde bewilligten Einreichprojekt 

um eine Rohrleitung samt Einlaufschächte, einer Rasenmulde, der erforderlichen 

Rückschlagklappe sowie aller Nebenarbeiten. 

Die reinen Baukosten für diese vorangeführten Maßnahmen belaufen sich auf rd.            

€ 30.000,00, und sind auch in das Projekt Straßenbau Generationenstraße mit einge-

flossen (werden bei einer etwaigen Förderung des Projektes Generationenstraße auch 

mit gefördert!).  

 

Wurden die Hochwasserschutzmaßnahmen evaluiert? 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Bislang ist es seit dem Umsetzen der Schutzmaßnahmen im Bereich des Sportplatzes 

zu keinen weiteren Hochwasserschäden, bedingt durch zufließendes Oberflächenwas-

ser, gekommen.  

Die Aufstellung wurde präsentiert und zur Kenntnis genommen.  

 

5) Termin für die nächste Prüfungsausschusssitzung am 21.11.2017 um 18.30 Uhr. 
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Bericht 3. Quartal: 

 

Betrifft: Prüfungsbericht 3. Quartal 2017 

 

Anwesend: 

die Gemeinderäte Ortner Michael, Rieberer Peter, Bausch Manuel, Bartoska Peter, Walter 

Roman, Czerny Florian 

außerdem Sekr. Adler Yvonne 
 

Anlässlich der heute stattgefundenen Kassenprüfung über das 3. Quartal 2017 wurden fol-

gende Feststellungen getroffen: 

Prüfungszeitraum: vom 1.7. bis 30.9.2017 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Obmann 

2. Prüfung des 3. Quartals 2017 

 
Barkasse 30.09.2017 1.464,02            

Girokonto 00510-0049110 30.09.2017 756.324,63-        

BAWAG PSK MS 30.09.2017 52.169,59          

Summe 702.691,02-        

Gesamt Einnahmen 1.1 - 30.9.2017 6.463.275,78     

Ausgaben 1.1 - 30.9.2017 7.165.966,80-     

Summe 702.691,02-        

 

Belegprüfung erfolgt stichprobenmäßig:  

 

Zu RE1446 – Säumniszuschlag Finanzamt EUR 1.380,10 

PA empfiehlt, dass die Buchhaltung auf die Zahlungsfristen und Abgabefristen besonders 

achtet, damit kein Säumniszuschlag entsteht. 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Wir achten ständig darauf, dass solche Dinge nicht passieren, aber das geht beim Fi-

nanzamt leider immer sehr schnell. Da gibt es auf der einen Seite noch ein Guthaben, 

auf der anderen Seite nicht, weil es nicht so zugebucht wurde, und die Kosten sind 

schon entstanden. Meistens kann dies auch noch repariert werden, aber in diesem 

Fall ist es so passiert. Aber wir haben ein verstärktes Auge darauf.  

 

 

 

Zu RE1442 – Reparatur Fendt Vario über EUR 6.490,-- 

Wie ist die ganze Beauftragung abgelaufen? (Kostenvorschlag?) Rentiert sich eine Repara-

tur? 
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Stellungnahme Bürgermeister: 

Die Arbeiten wurden im Rahmen des lfd. Betriebes (GR-Beschluss vom 28. Juni 2012 

TOP 10.) Punkt 3. vom Bürgermeister beauftragt.  

Die Kosten dafür waren im Vorfeld bekannt (Angebot der ausführenden Firma). Die 

Arbeiten waren auch notwendig, und natürlich rentiert sich diese Ausgabe, weil der 

Wert des Fahrzeuges noch wesentlich höher ist, und mit dieser Reparatur wieder eine 

lange Laufzeit gegeben ist.  

 

Es wird mit dem Obmann des Prüfungsausschusses kurz über die Beantwortung einzelner 

Fragen diskutiert.  

 

Zu RE1445 wurden Angebote eingeholt, bzw. wurden Vasoldsberger Gemeindebetriebe 

einbezogen? 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Natürlich. Es gab eine eigene Ausschreibung, zu der auch Vasoldsberger Firmen ein-

geladen wurden. Mit den Arbeiten wurde der Bestbieter beauftragt. 

 

Zu RE1145 welche Vereinbarung und auf welcher Grundlage bezieht sich die Zahlung der 

Sozialversicherung? 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Die erbrachten Leistungen werden auf Werksvertragsbasis erbracht. Die Zahlung der 

Sozialversicherung basiert auf einen Vorstandsbeschluss. 

 

Zu RE1143 wurde diese Leistung auf Werksvertragsbasis erbracht? Wie lautet der Inhalt 

dieses Werkvertrages in Bezug auf den Beleg? 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Die Leistungen wurden auf Werksvertragsbasis erbracht, in dem auch ein Entgelt für 

die Wartung/Reparatur vereinbart wurde.  

 

Dem Obmann fehlt die Beantwortung der zweiten Frage - die Frage wurde aus seiner Sicht 

nicht beantwortet. Darüber wird kurz diskutiert. 

 

Zu RE1146 wurden Vasoldsberger Betriebe berücksichtigt? 

 

Stellungnahme Bürgermeister: 

Es werden über einen Verband größere Mengen von dem Produkt eingekauft und 

daher ist auch der Preis sehr gut. Hier ging es um den Kauf eines Öls. 

3. Allfälliges: keine Meldungen 
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Nächster Prüfungstermin:  voraussichtlich am Jänner 2018 

Abschließend kurze Diskussion über die mittlerweile verbesserte Protokollführung bei den Prüfungs-

ausschusssitzungen, sowie die Qualität der einzelnen Prüfungsausschusssitzungen an sich.  

 

Punkt 9.) Allfälliges 

 

GR DI Weinhandl berichtet über die stattgefundene Leistungsschau der Feuerwehr. Es wäre seiner 

Meinung nach eine Einladung zu dieser Leistungsschau an die Gemeinderäte weiterzuleiten gewe-

sen. Vizebgm. Ing. Pfeiffer gibt an, diese Einladung direkt vom HBI bekommen zu haben.  

 

GR Hanns-Joachim Ortner berichtet noch über gewährte Bedarfszuweisungen für den Straßenbau 

2015 und 2016 (in Summe € 84.900,00). 

 

Punkt 10.) Personelles 

 (nicht öffentlich und vertraulich gemäß §59, Stmk. GemO) 

 

Abgelegt im eigenen Ordner. 

 

Zusätzliche TOP durch Dringlichkeitsanträge: 

 

Punkt 11) Installierung einer Hundespielwiese 

 

Die GFV hat einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, dass eine Hundespielwiese installiert werden 

soll. Erläuterung der GFV dazu: 

 
Jährlich wird seitens der Marktgemeinde Vasoldsberg Hundehaltern eine Hundeabgabe vorge-

schrieben. Pro Jahr belaufen sich diese Einnahmen auf rd. € 15.000,--. Als Gegenleistung sind ei-

nige Hundetoiletten aufgestellt worden (Kosten dafür im Jahr 2016: rd. € 1.000,--).  

Ziel: 

Da viele Hundehalter den Wunsch einer adäquaten Hundespielwiese geäußert haben – viele Ge-

meinden leben das bereits vor – sind wir der Meinung, dass aus diesen Einnahmen auf dem der Ge-

meinde gehörenden Grundstück im Bereich des Sportplatzes Richtung SeneCura ein entsprechendes 

Gelände eingezäunt wird und für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wird. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass sich der Landwirtschaftsausschuss in der nächsten Aus-

schusssitzung mit dem Thema „Installierung einer Hundespielwiese“ befassen, und einen Vorschlag 

für den Gemeinderat erarbeiten soll.  

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
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Punkt 12.)  Förderung der Wirtschaft in der Gemeinde Vasoldsberg - Evaluierung und 

Überarbeitung der Betriebsförderrichtlinien 

 

Der Antrag wird kurz erläutert: 

 

Die Marktgemeinde Vasoldsberg hat für die Förderung von Betrieben Richtlinien erstellt. Diese 

Richtlinien wurden vom Gemeinderat am 14. März 2008 beschlossen, und auf der Homepage der 

Gemeinde veröffentlicht.  

Aus den Rechnungsabschlüssen der Gemeinde der letzten fünf Jahre (2012-2016) geht hervor, dass 

in Summe € 1.429.150,62 an Kommunalsteuer eingehoben wurde, wobei diese Einnahme im letzten 

Jahr gegenüber dem Jahr 2015 sogar um rd. 13% gesunken ist.  

Als Betriebsförderung wurden im gleichen Zeitraum € 95.000,- budgetiert und davon € 7.586,- aus-

geschüttet.  

Aus Sicht der GFV sind diese geringen ausgeschütteten oder in Anspruch genommenen Betriebsför-

derungen ein Indiz dafür, dass die Förderrichtlinien zu evaluieren und anzupassen sind, damit einer 

größeren Zahl an Betrieben der Zugang zu Förderungen ermöglicht wird. Daher schlagen wir fol-

gende Vorgangsweise vor.  

Evaluierung / Korrektur  
1.) Erheben der eingereichten Förderansuchen der letzten 5 Jahre.  

2.) Eruieren der Gründe der nicht ausbezahlten bzw. nicht in Anspruch genommenen Fördermittel.  

3.) Anpassung der Förderrichtlinien, gegebenenfalls Anheben der Förderung auf ein in Abhängig-

keit der eingenommenen Kommunalsteuer angemessenes Ausmaß.  

Ziel  

Die Förderrichtlinien der Betriebsförderungen der Gemeinde sind überarbeitet und die jährlich frei-

gegebenen und veranschlagten Fördersummen werden in Anspruch genommen. 

 

 

Der Bürgermeister ergänzt dazu, dass das eigentliche Problem darin liegt, dass es derzeit keine freie 

Grundstücksflächen für interessierte Gewerbetreibende gibt. Der Wirtschaftsausschuss sollte sich mit 

der Problematik der Förderrichtlinien befassen. 

Anschließend wird darüber diskutiert, das Thema bei der nächsten Wirtschaftsausschusssitzung an-

zusprechen. Die Gründe für die Nichtausschüttung oder auch Nichtbeantragung von Betriebsförde-

rungen wird diskutiert.  

 

Antrag und Beschluss: 

 

DI Weinhandl stellt folgenden Antrag: 

 
Der Wirtschaftsausschuss wird beauftragt einen Maßnahmenplan auf Basis des oben erwähnten Vor-

schlages zu erstellen und die überarbeiteten Förderrichtlinien noch in dieser Legislaturperiode im 

Gemeinderat zu verabschieden. 

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat aufgrund Stimmengleichheit (10 : 9 : 1 Stimme - Stimmenthal-

tung gilt als Ablehnung) mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Stimme enthalten haben sich der Bürgermeister, die Gemeinderäte Walter, Czerny, Schögler, 

Voit, Martin Konrad, Bartoska, Prof. DI Dr. Puchinger und Gemeindekassier Dr. Waldhuber. 
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Dagegen stimmte Vizebgm. Ing. Pfeiffer. 

 

 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 21.35 Uhr.  

 

 

 

 

Ende der Sitzung:  21.35 Uhr 

 

 

Der Bürgermeister:       Die Schriftführer: 


